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Stadt Vetschau/Spreewald  
Beschlussvorlage 
öffentlich 

Vorlage-Nr: 
AZ: 
Datum: 
Amt: 
Verfasser: 

BV-StVV-297-10 
603-5-kol 
17.01.2011 
Bauamt 
Gerald Kolouschek 

Beratungsfolge 

10.02.2011 Hauptausschuss 
03.03.2011 Stadtverordnetenversammlung 
Vetschau/Spreewald  

Anw. Dafür Dag. Enth. 

Betreff 
Gestaltung Außenanlagen (Schulhof und weiteres Umfe ld) der Schule Missen 

 
Beschluss: 
Den nachfolgend aufgeführten Grundzügen der Planung zur Gestaltung des Außenbereichs der 
„Alten Schule Missen“, Stadt Vetschau/Spreewald, OT Missen, Gahlener Weg 6, wird 
zugestimmt.  
 
Grundlage der weiteren Planung soll die beiliegende Kostenberechnung, Stand 03.11.2010 und 
der Vorentwurf zur Freiflächengestaltung der Grundschule Missen sein. 
Es ist vorgesehen, Mittel nach der folgenden Priorität aus der Kostenberechnung im Haushalt 
2011und 2012 einzustellen. 
 
Geplant ist in 2011: 
 
Priorität 1:  Neubau eines Minispielfeldes (gefördert durch den Deutschen Fußballverband) 

Kosten für die Eigenleistung und Gestaltung: 36.365,97 € 
(Kosten für die Leistungen des DGB / Förderung: 37.000,00 €) 

 
Priorität 2:  Fertigstellung der beidseitigen Einfriedung des Schulgeländes in westlicher 

Richtung 
Kosten: 9.990,80 € 

 
Priorität 3:  Umsetzung vorhandener Spielgeräte und Anlegen von Rasenflächen 

Kosten: 35.137,61 € 
 
Priorität 5:  Stellfläche für Fahrräder, PKW und Entsorgung 

Kosten: 22.333,92 € 
 
Gesamtkosten brutto inkl. Planung: 103.740,30 € brutto 
 
Geplant ist in 2012: 
 
Priorität 6:  Herstellung des Wegessystems innerhalb des Schulgeländes 
 
Gesamtkosten brutto inkl. Planung: 41.871,24 € brutto 
 

 
Beschlussbegründung:  
Die Sanierung der „Alten Schule Missen“ ist seit dem 29.10.2009 abgeschlossen und seit dem 
02.11.2009 wird das Gebäude wieder als Ganztagsschule genutzt. Bis zu diesem Zeitpunkt 
wurde auch ein Teil der Innenhofgestaltung vorgenommen, indem die Hof- bzw. Feuerwehrzu-
fahrt, der Feuerwehrstellplatz sowie befestigte Wege zu den Hauseingängen errichtet wurden. 
Die Außenflächen vor der Schule wurden während der Sommerferien 2010 entsprechend dem 
ursprünglichen Bestand neu hergerichtet. Diese Maßnahmen wurden im Einvernehmen mit dem 
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Denkmalschutz und ohne zusätzliche Planungsverträge durchgeführt. Auch ein Teil der 
Einfriedung ist im Herbst 2010 errichtet worden. 
Der für die Sommerferien 2010 geplante Abbruch des stillgelegten Schulgebäudes und des 
Küchengebäudes erfolgte nicht, da der Investor, die WSB Windpark Gahlen GmbH & Co. KG 
Rückstände im Baufortschritt hat. Es ist vorgesehen den Abbruch als 
Kompensationsmaßnahme bis Ende Februar 2011 durchzuführen.   
Die weitere Gestaltung der Außenanlagen ist entsprechend der Brandenburgischen 
Bauordnung genehmigungspflichtig und bedarf samt der vertraglichen Bindung eines 
bauvorlageberechtigten Entwurfsverfassers. 
 
Anlagen: 

- Kostenberechnung nach Jahresscheiben vom 03.11.2010 
- Bestandszeichnungen 

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
JA: X    NEIN:  
 

Erträge / Einzahlungen für / in das Produkt  

Kontogruppe  

Betrag:  

 
Aufwand / Auszahlungen für / aus dem 
Produkt 21102 

Kontogruppe 785200.304 

Betrag: 103.740,30 € 

 
Mittel stehen zur Verfügung 
 
JA:  X 
 
 
NEIN: 
 
Deckung durch: 

Mehreinnahmen in Produkt  

Kontogruppe  

Einsparungen in Produkt  

Kontogruppe  

 
Stellungnahme Finanzverwaltungsamt: 
 

 

 

Mitarbeiter  Sachbearbeiter  Amtsleiter  Bürgermeister 


